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Zl.: 004-1-GR/001/2024 - 13. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 14.03.2024 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Herr Herbert Puchner SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Frau Sabine Ringler SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP Herr Mario Mayrwöger SPÖ 

Frau Alice Brandstetter SPÖ  

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Herr Franz Dürr SPÖ Vertretung für Herrn Thomas Hametner 

Herr Rudolf sen. Brandstetter SPÖ Vertretung für Herrn Renè Wöckinger 

Frau Karin Haase SPÖ Vertretung für Frau DI(FH) Renate Oitzl 

Herr Karl Barnreiter BUNT Vertretung für Herrn Anton Kapplmüller 

Entschuldigt fehlen: 

Herr Renè Wöckinger SPÖ  

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Herr Thomas Hametner SPÖ  

Herr Anton Kapplmüller BUNT  

 

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Groiß Stefan 

 

Anzahl Zuhörer: 1 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 01.03.2024 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 14.12.2023  am 20.12.2023 zur Einsicht auf-

gelegt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Ringler Sabine ÖVP: Samhaber Klaus BUNT: Barnreiter Karl 

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

• Angelobung Ersatzmitglied Brandstetter Rudolf – über die Angelobung wird ein eigenes Protokoll 

verfasst. 

• Der Punkt 10 wird auf Wunsch der Antragsteller von der Tagesordnung genommen. 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

Bgm. DI Matzinger berichtet über folgendes: 
 
11.01.: Infoabend PVN in Wartberg/Aist (Einladung der Ärzte in der Umgebung und Bediensteter in 

Gesundheitsberufen) 
15.01.: Besprechung bzgl. Schulsanierung 
18.01.: Begehung mit der Asfinag bzgl. Errichtung der Kehrgutrampe im Betriebsbaugebiet 
24.01.: Vorstandssitzung Mühlviertler Kernland und PAG-Sitzung in Grünbach 
25.01.: 1. Treffen beim EBF zum Thema „Luxusgut Wasser“ (Wie soll der Umgang mit Trinkwasser in 

Zeiten des Klimawandels sein? 
28.01.: Amtseinführung des neuen Vorstandes der Pfarre Mühlviertel-Mitte; Mit Bruno Fröhlich ist 

ein Unterweitersdorfer Pastoralvorstand. Das gesamte Gemeindegebiet ist nunmehr in einer 
Pfarre; Gallneukirchen und Hagenberg sind sog. Pfarrteilgemeinden. 

29.01.: EBF-Generalversammlung in Königswiesen 
01.02.: Infoveranstaltung des EBF: Starkregenereignisse lokal versickern; Umgang mit Oberflächen-

wasser in Siedlungsbereichen 
05.02.: SHV-Sitzung in Freistadt 
06.02.: Besprechung in Gallneukirchen über die Gründung eines Standesamtsverbandes 
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06.02.: Besprechung Kindergarten und Krabbelstube 
06.02.: Besprechung über die Zukunft des gemeinsamen RUF JUZ in Pregarten 
08.02.: Besprechung mit allen Grundeigentümern des potenziellen Baulandes „Reitern – Süd“ (zw. 

Ortschaftsweg Reitern, Alte Bahn, Gehweg Müller und Verbindungsstraße Reitern und Kir-
schenweg bzw. Tiefenbachweg) 

08.02.: Besprechung PVN mit den zukünftigen Ärzten in Wartberg 
09.02.: EBF-Vorstandssitzung in Freistadt 
15.02.: Besichtigung der Räumlichkeiten der ehem. Raiba – als Ordination kaum geeignet 
15.02.: Eröffnung der Ausstellung „3 Bildhauer“ mit Sally Duncan aus Unterweitersdorf 
20.02.: Besprechung am Amt der OÖ. L.Reg. bzgl. Umwidmung im Ortszentrum 
26.02.: Sozialforum in Pregarten 
29.02.: WEV-Prüfungsausschusssitzung 
29.02.: Angebotsöffnung Haltestelle Ortszentrum 
07.03.: Besprechung mit der Bürgerinitiative Reitern (BIR) bzgl. Stand in Reitern 
12.03.: Besprechung über PVN mit den 4 Ärzten, dem Verein AMPlus mit den Investoren 
13.03.: Richtlinien zur Gebührenbremse; pro EW ca. € 16,70; Art der „Förderung noch offen und 

muss vom GR beschlossen werden. 
14.03.: Wasserrechtsverhandlung für die geplanten Wasser- und Kanalerweiterungen bzw. Sanierun-

gen  
 
Homepage und Gemeinde App: Nachdem die gemeinsame Homepage mit den RUF-Gemeinden 
komplett umgestellt werden müsste, haben wir uns im GV entschlossen, die Homepage-Lösung der 
Gemdat gemeinsam mit einer App für mobile Geräte („Gem2Go“) zu beauftragen. Sie wird mit 30. 
Juni 2024 offiziell starten. 
 
Stand PVN: Das PVN Wartberg/Aist und Unterweitersdorf ist „auf Schiene“. Es haben sich 4 Ärzte 
gefunden, die eine GmbH gründen und das PVN in Angriff nehmen. Gespräche und eine erste Ver-
handlung mit der ÖGK und der ÄK hat es schon gegeben. Nach heutigem Stand ist für Unterweiters-
dorf eine Fläche von mind. 200 m² vorgesehen (Praxis mit rd. 150 m² und der Rest wären Therapie-
räume). Leider entspricht das nicht ganz der Größenordnung, die sich die Investoren vorgestellt ha-
ben. Bzgl. der Größe des geplanten Objektes am bekannten Standort gibt es daher noch Überlegun-
gen. In Wartberg wird die ehem. Raika umgebaut. Start soll dort mit Beginn 2025 sein, bei uns spä-
testens ein Jahr später. Öffnungszeiten werden zumindest 20-25 h an 4 Tagen pro Woche sein. 
 
Altstoffsammelzentrum:  
Eine Mitarbeiterin wird ab April nicht mehr im ASZ arbeiten. Derzeit ist die Personalfrage noch nicht 
geklärt. Es wird Gespräche mit potentiellen Mitarbeitern und dem ASZ-Personal geben.  
 
Strauchschnitt: 
Derzeit kann Strauchschnitt (≠ Rasenschnitt!) im ASZ kostenlos abgegeben werden. Dieser wird vom 
Bauhofpersonal mit Traktor und Frontlader auf den Kipper geladen und nach Wartberg zur Kompos-
tierung gebracht.  
Der Aufwand ist relativ hoch und beläuft sich auf rd. € 11.000/Jahr. 
V.a. wegen der Sperrigkeit des Strauchschnittes ist der Aufwand hoch. Es sollen daher zukünftig nur 
mehr Kleinmengen (in Säcken) abgegeben werden dürfen. Größere Mengen ab einem halben Ku-
bikmeter (Autoanhänger) müssen direkt nach Wartberg gebracht werden. 
 
Hintergrund sind neben den personellen Engpässen auch das Budget: Im Jahr 2023 betrug der Ab-
gang im Abfallwirtschaftsbereich rd. € 20.000,00. 
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Umsetzung der beiden Maßnahmen ist ab April geplant. Die Ankündigung erfolgt über die Zeitung, 
Plakate, Infozettel im ASZ und am Gemeindeamt, Homepage usw. bzw. auch durch persönliches An-
sprechen der ASZ-Besucher. 
 

 

 

Zu 2.  Initiative Petition zur Änderung des Oö Straßengesetzes 
 

Sachverhalt: 

Die Stadt Freistadt hat gemeinsam mit dem Energiebezirk Freistadt mit einem aufsehenerregenden 

Inserat „Radwegnotstand Freistadt“ auf die für die meisten Gemeinden finanziell nicht zu stemmen-

den Kosten bei der Errichtung, Betrieb und Erhalt von Gemeindeübergreifenden durchgängigen Rad-

wegenetzen aufmerksam gemacht (siehe Anhang). 

 

Während niemand auf die Idee kommen würde, von den Gemeinden einen finanziellen Beitrag bei der 

Errichtung, Betrieb, Erhaltung und Instandsetzung von Landesstraßen zu verlangen, ist das bei allen 

Radwegen, sogar auch bei enorm Verkehrssicherheitsrelevanten Landesstraßen begleitenden Radwe-

gen jedoch immer der Fall. 

 

Warum ist das so? 

Wie uns der ehemalige Verkehrsreferent LHStv. A.D. Franz Hiesl im Jahr 2015 mitgeteilt hat, waren 

in OÖ in der Verkehrsplanung bis zum Jahr 2009 Radwege fast ausschließlich von touristischer Be-

deutung. Überlegungen oder gar Planungen von durchgängigen Gemeindeübergreifenden Radwege-

netzen (analog zu Landesstraßen) für den Alltagsradverkehr gab es nicht. Der Begriff „Alltagsradver-

kehr“ fand erst im Jahr 2009 auch in die OÖ Straßenbaudirektion Einzug. Im OÖ Landesstraßenge-

setz, welches aus dem Jahr 1991 stammt,  gibt es trotz einiger Novellierungen  jedoch noch immer 

eine, unseres Erachtens sachlich nicht zu rechtfertigende, Ungleichbehandlung bei der Finanzierung 

von Landesstraßen (vorwiegen für den KFZ Verkehr ausgelegt) und von Landesstraßenbegleitenden 

Radwegen (welche ja nicht nur den Radfahrenden - insbesondere deren Sicherheit - dienen, sondern 

insbesondere auch Berufskraftfahrern/Schwerverkehr/ÖV-Buslinien und allen KFZ-LenkerInnen das 

Leben wesentlich erleichtern würden).  

 

Im Anhang befindet sich der Textvorschlag für eine kürzlich gestartete Initiative einer Petition an den 

oö Landtag, mit dem Ziel einer Änderung des oö Straßengesetzes, um diese Ungleichbehandlung zu 

beseitigen, und damit eine Radwegausbauoffensive zu ermöglichen, welche auch zu einer massiven 

Sicherheitsverbesserung für ALLE VerkehrsteilnehmerInnen führen soll. 

Der Vorschlagstext ist in Zusammenarbeit aus mehreren Gemeinden und bereits eingearbeiteten 

Feedbacks von diversen GR-Vertreterinnen (auch BGM’s und AL) entstanden. 

Es soll in möglichst vielen oö Gemeinden, Gemeinderatsbeschlüsse für diese Petition an den oö Land-

tag erwirkt werden. 

Im Anhang auch das HEUTE – Inserat der Stadt Freistadt, welche zum Start dieser Petition geführt 

hat. 

 

Wir würden uns sehr über ein kurzes Feedback freuen, ob auch in Ihrer Gemeinde diese Initiative Un-

terstützung finden könnte! 

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 

 

mit RADLfreundlichen Grüssen aus Steyregg 

Gerhard Fischer  

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhaltes und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 
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Beschlussvorschlag: 

• Petition lt. Beilage 

 

Beschluss: 

Die vorliegende Petition wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 3.  Nachwahlen (Änderungen) Gemeindevorstand, Ausschüsse u. Organe außerhalb 

der Gemeinde 

 
Sachverhalt: 

Mit Wirkung 07.02.2024 hat DI(FH) Zeller Daniel auf das Gemeinderatsmandat verzichtet, verbleibt 

aber auf der Liste der Ersatzmitglieder. 

Die SPÖ-Fraktion hat daher Wahlvorschläge über die Änderungen im Gemeindevorstand, Personal-

beirat, Ausschüssen und Organe außerhalb der Gemeinde eingebracht. 

 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, über die nachstehend eingebrachten Wahlvorschläge mittels 

Handzeichens abzustimmen. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag von Bgm. DI Matzinger auf Abstimmung mittels 

Handzeichens genehmigt. 

 

 

Änderung Gemeindevorstand gemäß § 32 Oö. Gemeindeordnung 1990 

Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

• Ringler Sabine (für Zeller Daniel) 

 

Wahlergebnis: 

Die Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion mittels Handzeichens ergibt folgendes: 

 10 Stimmen mit "Ja" (einstimmig) 

 

Anschließend nimmt Bürgermeister DI Matzinger die Angelobung vor. 

Über die Angelobung wird eine eigene Niederschrift verfasst, die ein wesentlicher Inhalt dieser Ver-

handlungsschrift ist. 

 

 

Änderung Personalbeirat 

Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

Funktion SPÖ 

Vorsitzender-Stv. Zeller Daniel 

Ringler Sabine 

 

Wahlergebnis: 

Die Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion mittels Handzeichens ergibt folgendes: 

 10 Stimmen mit "Ja" (einstimmig) 
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Prüfungsausschuss 

Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

Funktion SPÖ 

Mitglieder Ringler Sabine 

Mayrwöger Mario 

 

Ausschuss für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten sowie      Angele-

genheiten der örtlichen Raumplanung 

Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

Funktion SPÖ 

Obmann/Obfrau Zeller Daniel 

Oitzl Renate 

-„- Stv. Oitzl Renate 

Hametner Thomas 

Ersatzmitglieder Hametner Thomas 

Puchner Herbert 

 

Ausschuss für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Jugend-, Familien-, Senioren- und 

Integrationsangelegenheiten 
Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

Funktion SPÖ 

Obmann-Stv. Hametner Thomas 

Lukas Andrea 

Mitglieder Hametner Thomas 

Haase Karin 

Ersatzmitglieder Haase Karin 

Hametner Thomas 

 

Ausschuss für örtliche Umweltfragen, Klimabündnis- und Gesundheitsangelegenheiten 

Folgender Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

Funktion SPÖ 

Mitglieder Ringler Sabine 

Mayrwöger Mario 

 

Wahlergebnis: 

Die Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion mittels Handzeichens für die Änderungen in den Ausschüssen 

ergibt folgendes: 

 10 Stimmen mit "Ja" (einstimmig) 

 

 

Organe außerhalb der Gemeinde 

Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion liegt vor: 

 

• Vertreter in die Verbandsversammlung „Fernwasserverbandes Mühlviertel“ 

Funktion SPÖ 

Ersatz Zeller Daniel 

Oitzl Renate 

 

• Vertreter im Gemeindeverband „Interkommunale Betriebsansiedlung im Bezirk 

Freistadt“ 
Funktion SPÖ 

Vertreter Zeller Daniel 

Wöckinger René 



Seite 7 

 

• Vertreter im Verein „Untere Feldaist“ 

Funktion SPÖ 

Vertreter Zeller Daniel 

Puchner Anton 

Ersatz Puchner Anton 

Lukas Andrea 

 

• Vertreter im Verein „Mühlviertler Kernland“ 

Funktion SPÖ 

Vertreter Zeller Daniel 

Ringler Sabine 

 

Wahlergebnis: 

Die Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion mittels Handzeichens für die Änderungen in den Ausschüssen 

ergibt folgendes: 

 10 Stimmen mit "Ja" (einstimmig) 

 

 

Änderung Fraktionsobmann/Stv. in der SPÖ-Fraktion mit 08.02.2024: 

Ringler Sabine  Fraktionsobfrau 

Wöckinger René  Stellvertreter 

 

 

 

  

 

 

Zu 4.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfberichte vom 26.02.2024 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 26.02.2024 2 Prüfungsausschuss-Sitzungen abgehalten, worüber die 

Berichte vorliegen. Diese Berichte samt Verhandlungsschriften wurde den Fraktionen mit der Einla-

dung zu dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Prüfungsausschussobmann Engleitner bringt die Prüfberichte zur Kenntnis. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Die Prüfberichte werden zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 5.  Subventionen an Vereine 
 

Sachverhalt: 

Folgende Subventionsansuchen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, liegen vor: 

 
Musikverein Unterweiters-

dorf 

22.01.2024 3.000,00 3.000,00 

BetrKost. 

2.193,39 

3.000,00 

BetrKost. 

2.328,45 

5.500,00 

1/322000-757000 

3.000,00 

3.124,23 

Antrag GR 

Verein Alten- Kranken- und 

Nachbarschaftshilfe RUF 

30.10.2023 2.391,12 2.397,71 2.684,99 2.700,00 

1/429000-757000 

2.879,50 

Antrag GR 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GR Brandstetter Alice erkundigt sich, warum die Betriebskosten um so viel gestiegen sind. 

Gde.Sekr. Matzinger begründet die höheren Kosten mit gestiegenen Energiekosten (Strom, Gas). 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

• Gewährung Subvention lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Die Subventionen an den Musikverein und an den Verein "Alten- u. Nachbarschaftshilfe" wer-

den genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 6.  Feuerwehr-Gebührenordnung 2024 
 

Sachverhalt: 
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Die Verordnung wurde mit Datum 14.03.2024 adaptiert und liegt vollinhaltlich vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

• Genehmigung Gebührenordnung 2024 

 

Beschluss: 

Die Feuerwehrgebührenordnung 2024 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 7.  PV-Freiflächenstrategie - Grundsatzbeschluss 
 

Sachverhalt: 

Eine gewisse Goldgräberstimmung vor allem hervorgerufen durch internationale Krisen, ver-

rückte Strompreisausschläge nach oben und verlockende Angebote von Investoren, die sowohl 

bei Landwirten als auch den für Umwidmungen zuständigen Gemeinden Unsicherheit auslös-

ten, beschreiben die Ausgangslage vor knapp 2 Jahren. 

Aus diesen Gründen wurde in einem Kooperationsprojekt der Leader-Regionen Mühlviertler Kernland 

und Mühlviertler Alm der Energiebezirk Freistadt (EBF) beauftragt, eine seriöse, differenzierte, fak-

tenbasierte und regionsübergreifende Strategie für die Gemeinden zu erarbeiten. Zudem galt es Mo-

delle aufzuzeigen, die gewährleisten, dass der in der Region unumstritten notwendige Ausbau erneu-

erbarer Energieanlagen geordnet stattfindet und die damit einhergehenden Chancen, zum Nutzen der 

gesamten Bevölkerung sind. 

Die PV-Freiflächen-Strategie ist in eine Gesamt-Energiestrategie eingebettet und beinhaltet Kernbe-

strebungen zur Erreichung der bilanziellen Energieautonomie in der Region. In einem Szenario wurde 

die Mitversorgung urbaner Räume (Linz) mitbetrachtet. 

Durch die Einbeziehung unterschiedlicher Interessensgruppen – Politik, Landwirtschaft, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Netzbetreiber, regionale Organisationen, Fachabteilungen des Landes OÖ., etc. – war 

die Gestaltung des Prozesses der Strategieerstellung bisher österreichweit einzigartig. Bei genauerem 

Hinsehen lässt sich der Prozess in Vorbereitungsphase, Strategie-Erstellungsphase und eine Phase der 

Entwicklung und des Aufzeigens geeigneter Umsetzungsstrukturen gliedern. 

Als Hauptziele wurden zu Beginn des Prozesses definiert: 
1. Mehr Energieunabhängigkeit & Versorgungssicherheit und planbarere Energiepreise 

2. Gerechtigkeit in der Region schaffen 

3. Teilhabemöglichkeiten an den Projekten 

4. Größte Wertschöpfung in die Region bringen und halten 

Unter https://www.energiebezirk.at/strategie-photovoltaik-freiflaechen/ ist der Endbericht online ab-

rufbar. 

Um auch auf kommunaler Ebene in vertiefende Beratungen eintreten zu können, wurden nach 2 Bür-

germeisterkonferenzen auch den Gemeinderät*innen bei je einer Info-Veranstaltung in Weitersfelden 

und Kefermarkt die Ergebnisse vorgestellt. 

Die ausgearbeitete Strategie soll für die 28 Gemeinden (Bezirk Freistadt und St. Georgen am 

Walde) eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Auswahl, Bewertung, Aufteilung und Er-

richtung von möglichen PV-Freiflächenanlagen bilden. Zudem soll die Strategie dazu beitragen 

eine nachhaltige, resiliente Energieversorgung zum Nutzen der Bürger*innen, Unterneh-

mer*innen und Gemeinden aufzubauen.  

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag (Bauausschussobfrau Oitzl und Stv. Hametner sind nicht anwesend). 

GR Gierlinger erkundigt sich über technische Details bzw. Möglichkeiten. 

Bgm. DI Matzinger erklärt, dass vor allem der Netzausbau in der Region (Umspannwerke, Trafos, 

Speichermöglichkeiten) für die Energiewende wichtig ist und auch die Möglichkeit besteht, Energie-

gemeinschaften zu gründen, damit die Wertschöpfung der PV-Anlagen in der Region bleibt. 

Gde.Sekr. Matzinger merkt an, dass auch die Netzbetreiber Teil der Gespräche zur PV-

Freiflächenstrategie waren. 

GR Puchner H. stellt fest, dass nur die Strategie beschlossen wird, und fragt ob es bereits Anträge zur 

Errichtung von PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde gibt. 

Gde.Sekr. Matzinger teilt mit, dass es in den beiden letzten Jahren bereits mehrere Anfragen von 

Grundeigentümer gegeben hat. Nach dem Beschluss der PV-Freiflächenstrategie werden diese kontak-

tiert und gefragt ob noch Interesse besteht, da die Einspeisetarife in letzter Zeit wieder gesunken sind 

und es derzeit Beschränkungen beim Einspeisen gibt. 

 

https://www.energiebezirk.at/strategie-photovoltaik-freiflaechen/


Seite 16 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

 

Es soll nachfolgender Grundsatzbeschluss gefasst werden:  

Die Strategie, bestehend aus den Kernelementen: 

• KARTENDARSTELLUNG von grundsätzlich für PV-Freiflächen-Anlagen geeigneten Flächen. (siehe unten) 

 

• KRITERIENKATALOG FÜR PV-FREIFLÄCHEN, der bei der Beurteilung/Auswahl von in den ausgewiesenen 

„Flächen“ betreffende Projektanfragen Anwendung finden soll. Er ist in 7 Themenblöcke unterteilt. 

Neben Vorgaben zur Standortauswahl, der Ausgestaltung der Anlagen und den Anforderungen an das 

Ökologiekonzept (landwirtschaftliches Nutzungskonzept, Naturschutz und Biodiversität) finden sich 

auch Anforderungen an das Landschaftsbild im Kriterienkatalog. Sozioökonomische Anforderungen 

(Vorgaben zu Beteiligungs- und Strombezugsmöglichkeiten), Ausführungen zu Pachtpreisen und einer 

Sensibilitätsprüfung im Flächenbeurteilungs- und Widmungsverfahren sowie eine Definition von Ei-

genverbrauchsanlagen runden den Kriterienkatalog ab. (siehe Beilage) 

 

• FREIFLÄCHEN-AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL, der den regionalen Entscheidungsträger*innen eine prakti-

kable Richtschnur gibt, die benötigte Fläche in der Region mittelfristig fair aufzuteilen. Der Auftei-

lungsschlüssel ist in Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Netzausbaus jährlich zu evaluieren und ge-

gebenenfalls zu adaptieren. (siehe Beilage) 

 

• MUSTER-RAUMORDNUNGSVERTRAG, der die Sicherstellung der Errichtung und des Betriebes von PV-

Freiflächen-Anlagen auf umzuwidmenden Flächen, die Herstellung einer nachhaltigen, umwelt- und 

raumverträglichen Anlagengestaltung sowie die bestmögliche Integration der Anlagen in das Land-

schaftsbild regelt. Dieser Vertrag ist zwischen einer Gemeinde, einem Grundstückseigentümer und ei-

nem Anagenbetreiber abzuschließen. Der Vertrag begründet keinen Anspruch auf Umwidmung. (siehe 

Beilage) 

Die Strategie bildet die Entscheidungsgrundlage für die Auswahl, Bewertung, Aufteilung und 

Errichtung von möglichen PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Unterweitersdorf. 

 

Beschluss: 

Der Grundsatzbeschluss über die PV-Freiflächenstrategie wird gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 8.  Stadtregionale Freiraumrichtlinie der Region Untere Feldaist - Endbericht 
 

Sachverhalt: 
Die Region Untere Feldaist steht aufgrund ihrer großen Entwicklungsdynamik, den unterschiedlichen 
räumlichen Nutzungsinteressen, aber auch der begrenzten Flächenverfügbarkeit vielfältigen Problem-
stellungen gegenüber. Insbesondere die Herausforderungen in der Raumordnung und der Druck auf 
Freiflächen im siedlungsnahen Bereich werden sich künftig weiter verstärken.  

Mit der nun vorliegenden Stadtregionalen Freiraumrichtlinie soll vor allem der Umgang mit den noch 
bestehenden Freiräumen im regionalen Kontext geregelt werden. 

 

Insb. werden folgende Ziele verfolgt: 

• Bedeutende Freiräume in der Region sollen gesichert und weiter vernetzt werden 
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• Sicherung von attraktiven Grünräumen für das Landschaftsbild und die Erholung in der ge-
samten Region 
 

• Stärkere Vernetzung und Sicherung der Grünräume von der Kleinen Gusen, zur Visnitz, zur 
Feldaist bis zur Waldaist  
 

• Vertiefung der in den Jahren 2017/2018 erarbeiteten Stadtregionalen Strategie für den Frei-
raumbereich 
 

• Ausweisung von regional abgestimmten Ausschlusszonen für großflächige Freiflächen-PV-
Anlagen unter Berücksichtigung der OÖ PV-Strategie 2030 sowie einer Sensibilitätsanlayse 
des Landschaftsbildes 
 

• Formulierung von Leitlinien für Freiräume bei Bauvorhaben, um eine höhere städtebauliche 
Qualität im innerörtlichen Bereich zu erreichen (wohnungsbezogene Freiräume und grün-
raumorientierte Bebauung) 

 

Die Freiraumrichtlinie soll künftig als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zur Unterstützung und 
Optimierung der künftigen räumlichen Entwicklung vor allem im Freiraumbereich der Stadtregion 
RUF dienen. 

 

Das Ergebnis der Stadtregionalen Freiraumrichtlinie bildet die Umsetzungsvereinbarung mit den erar-
beiteten Maßnahmen und Handlungsfeldern. In der Umsetzungsvereinbarung sind einerseits die Ko-
operationsregeln festgelegt und andererseits die Ziele und Maßnahmen aufgeschlüsselt beschrieben 
und teilweise in der Plandarstellung dargestellt. Die Umsetzung erfolgt je Gemeinde im eigenen Wir-
kungsbereich (Anpassungen der ÖEKs und der Flächenwidmungspläne- und Bebauungspläne). 

 

Die Stadtregionale Freiraumrichtlinie ist eine Kooperationsvereinbarung der RUF-Gemeinden und 
soll auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Eine Evaluierung soll nach Bedarf, aber mind. nach 
10 Jahren erfolgen. 

 

Ergänzende Erläuterungen (kein Bestandteil der Beschlussfassung): 

• Erläuterungsbericht inkl. Plandarstellungen „Freiraumnetz“ und „PV-Freiflächenstrategie“ so-
wie „Raum- und Strukturanalyse“ 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag (Bauausschussobfrau Oitzl und Stv. Hametner sind nicht anwesend). 

Gde.Sekr. Matzinger merkt an, dass die Richtlinie im nächsten OEK technisch umgesetzt wird. 

GR Gierlinger erkundigt sich über die Auswirkung auf Umwidmungen 

Bgm. DI Matzinger meint, dass mit dieser Richtlinie zusätzliche Aspekte bei Widmungen berück-

sichtigt werden, wie Wildtierschneisen und Grünflächen bei Widmungen ab 6 Parzellen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 
• Umsetzungsvereinbarung inkl. Plandarstellungen „Freiraumnetz“ und „PV-Freiflächenstrategie“ 

 

Beschluss: 

Der Endbericht "Stadtregionale Freiraumrichtlinie" wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 9.  Ortszentrum - Parkplatz + Buswartebereich - Auftragsvergaben 
 

Sachverhalt: 

• Parkplatz – Angebot Fa. Porr vom 05.03.2024 

 
• Erst-Angebot Fa. Neubauer – Wartbereich 

vom 19.09.2023       € 53.185,13 inkl. MwSt. 

 

Finanzierung: 

• Land Oberösterreich – Abt. Verkehr (Wartbereich) – Förderansuchen eingereicht 

• Land Oberösterreich – Abt. Straßenbau (Parkplatz) – Förderansuchen eingereicht 

 

Weitere Vorgangsweise: 

• Vergabe Ausführungsplanung, Statik und ÖBA (ohne Parkplatz) – GR-Beschluss 05.10.2023 

• Einholung von neuen Angeboten auf Basis der Ausführungsplanung  

• Durchführung Bauarbeiten im Frühjahr 2024 

 

Nunmehr liegt die Planung wie folgt vor: 
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Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2023 wurde das Büro PROject mit der Planung des 

Warthauses und der Ausschreibung beauftragt. 

 

Am 29.02.2024 fand die Angebotsöffnung mit folgendem Ergebnis statt: 

 
Folgende Punkte sind zu klären: 

• Pauschalauftragssumme Fa. Stiftingerbau 

• Parkplatzgestaltung – Auftrag an Fa. Porr 

• Infoterminal Post 

• Digitale Amtstafel 

• Möblierung Wartehaus 

• Radständer + E-Ladestelle 

• Trinkwasserbrunnen 

• Auto-E-Ladestation - Leerverrohrung 

• Bäume pflanzen 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag (Bauausschussobfrau Oitzl und Stv. Hametner sind nicht anwesend). 

Bgm. DI Matzinger ergänzt, dass die Fahrbahn asphaltiert wird, aber die Stellplätze nicht versiegelt 

werden sollen. Weiters wird es noch geringfügige Änderungen beim Entwurf für das Wartehaus ge-

ben.  

GR Puchner Anton und GR Puchner Herbert stellen Fragen bzgl. Prüfung des Angebots, der doch 

erheblichen Unterschiede in den Kosten der Angebote und welche Leistungen im Auftrag enthalten 

sind. 
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Gde.Skr. Matzinger informiert, dass die Angebote von dem Planungsbüro PROject geprüft wurden, 

die Pauschalauftragssumme der Fa. Stiftingerbau 90.052,83 EUR betragen wird und die darin enthal-

tenen Leistungen. Möbelierung, digitale Amtstafel und andere noch zu klärende Punkte sind in dem 

Auftrag nicht enthalten. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

• Abwicklung Projekt lt. Sachverhalt 

• Auftragsvergaben Fa. Stiftingerbau und Fa. Porr 

 

Beschluss: 

Die Auftragsvergaben werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Barnreiter) 

 

 

 
 

Zu 11.  Wasserverband "Fernwasserversorgung Mühlviertel" - Kostenbeitrag BA19 
 

Sachverhalt: 

Der Wasserverband hat den Bauabschnitt 19 wie folgt festgelegt: 
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Der Kostenbeitrag ergibt sich auf Grund der Satzungen wie folgt: 

 
Im Voranschlag 2024 bzw. Mittelfristien Finanzplan ist der Kostenbeitrag wie folgt vorgesehen. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag (Bauausschussobfrau Oitzl und Stv. Hametner sind nicht anwesend). 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des  Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

• Grundsatzbeschluss Projekt + Kostenbeitrag 

 

Beschluss: 

Der Grundsatzbeschuss und die Finanzierung zum Kostenbeitrag wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 12.  Straßenbauprogramm 2024 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 30.03.2023 das Straßenbauprogramm 2023-25 beschlossen. 

Lt. Voranschlag 2024 ist folgendes veranschlagt: 

 
 

Vorschlag für Bauprogramm 2024: 

Parkplatz Ortszentzrum lt. Beschluss 14.03.2024 (siehe Pkt. 9) 

 

Weiters wird im Voranschlag 2024 für das Projekt „Straßensanierungen“ folgendes veranschlagt: 
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Kostenschätzung: 

 
 

Vorschlag für Sanierungsprogramm 2024: 

Kreuzlandl  € 28.800,00 

Schmiedweg  € 17.900,00 

Panoramaweg  € 20.000,00 

An der Mauth  € 20.500,00 

Sonnleitenweg € 11.000,00 

Summe Schätzung € 98.200,00 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag (Bauausschussobfrau Oitzl und Stv. Hametner sind nicht anwesend). 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt, dass die Kosten im Sanierungsvorschlag nicht exakt mit der Kosten-

schätzung übereinstimmen, weil zusätzliche Regiearbeiten und auch Kosten betreffend der Bereiche 

Wasserleitungen und Kanalisation berücksichtigt werden müssen. 

GRE Barnreiter stellt fest, dass die Straßensanierungen dann auch Kosten in diesen Bereichen verur-

sachen. 

Gde.Sekr. Matzinger bestätigt diesen Zusammenhang und merkt an, dass Grabungsarbeiten für Was-

serleitungen und Kanalisation (u.a.) ein Grund für die Notwendigkeit von Straßensanierungen ist und 

Arbeiten wie „Kanaldeckel an das Straßenniveau angleichen“ ebenfalls anfallen. 

GR Gierlinger fragt, warum der Reithweg nicht im Sanierungsprogramm enthalten ist. 

Bgm. DI Matzinger informiert, dass es dort auch zu Grabungsarbeiten im Zuge eines Wasserleitung-

Projektes kommen wird und für dieses Projekt heute die Wasserrechtsverhandlung stattgefunden hat. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2024): 

• Festlegung Bauprogramm 2024 lt. Sachverhalt und Ausschreibung der Arbeiten 

 

 

Beschluss: 

Das Straßenbauprogramm 2024 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 13.  Blackoutvorsorge - Notstromversorgung 
 

Sachverhalt: 

Die Vorsorge im Krisenfall umfasst auch die Notstromversorgung von wichtigen Gebäuden in der 

Gemeinde. 

Folgende Gebäude sollen daher mit Notstromversorgung ausgestattet werden: 

• Feuerwehrhaus (fix) 

• Bauhof (mobil) 

• Gemeindeamt (mobil) 
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Die Kosten betragen lt. Angebot ca. € 62.000,00. Seitens des Landes Oberösterreich gibt es eine För-

derzusage von max. jeweils 20% bzw. max. € 5.000,00 gibt. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. u. Umweltausschussobm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhaltes und stellt den 

Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger erklärt, dass dieses Projekt 2023 nicht umgesetzt werden konnte und neue Ange-

bote eingeholt wurden. 

GR Winkler erkundigt sich über die Leistung der Notstromaggregate. 

GV Ringler betont, es ist wichtig, dass die Bürger im Katastrophenfall eine Anlaufstelle haben. 

Gde.Sekr. Matzinger informiert, dass Notfallpläne erstellt werden und die Gemeinde hier auch am 4. 

April ein Infogespräch über den aktuellen Stand mit der BH Freistadt hat.  

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für örtliche Umweltfragen und Klimabündnisangelegenhei-

ten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 11.03.2024): 

• Grundsatzbeschluss Projektabwicklung 

 

Beschluss: 

Der Grundsatzbeschluss über das Projekt wird gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 14.  Errichtung Photovoltaikanlagen 
 

Sachverhalt: 

Im Hausvoranschlag 2024 ist das Projekt wie folgt vorgesehen: 
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Folgende Standorte sollen realisiert werden: 

• Bauhof/ASZ 

• HB Reitern 

• Hort 

• VS/Kindergarten 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. u. Umweltausschussobm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhaltes und stellt den 

Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger erläutert, dass es für die PV-Anlage beim Bauhof/ASZ bereits eine Zusage vom 

Netzbetreiber für die Einspeisung gibt. Die restlichen PV-Anlagen sollen (bis auf Weiteres) für den 

Eigenverbrauch errichtet werden. Er rechnet mit einer Amortisierung der Ausgaben in einem Zeitraum 

von 3-4 Jahren (die tatsächliche Zeit ist abhängig von den Tarifen für Einspeisung bzw. verringerter 

Strombezug wegen Eigenverbrauch). 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für örtliche Umweltfragen und Klimabündnisangelegenhei-

ten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 11.03.2024): 

• Grundsatzbeschluss Projektabwicklung 

 

Beschluss: 

Der Grundsatzbeschluss über das Projekt wird gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 15.  Rechnungsabschluss 2023 
 

Sachverhalt: 

Gemäß §§ 92 und 93 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wurde über das Rechnungsjahr 2023 der Rech-

nungsabschluss einschließlich der Vermögensrechnung erstellt. 
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Der Rechnungsabschluss ist so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf des 

Haushaltsjahres dem Gemeinderat vorgelegt werden. 

Der Bürgermeister hat als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses den 15.02.2024 fest-

gelegt. Der Entwurf wurde auf Basis dieses Stichtages erstellt, sodass dieser zeitgerecht dem Prü-

fungsausschuss vorgelegt werden konnte. 

 

• Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss gemäß § 91 Abs. 3 Oö. Gemeindeordnung 

vor Auflage am 26.02.2024 geprüft und es wird die Beschlussfassung vorgeschlagen. 

• Auflage vor Beschlussfassung – lt. Kundmachung vom 27.02.2024 wurde der Rechnungsab-

schluss in der Zeit vom 27.02.2024 – 12.03.2024 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt – es wurden 

keine Einwendungen eingebracht. 

• Veröffentlichung des Entwurfes auf der Homepage der Gemeinde – erfolgte gleichzeitig mit der 

Auflage am 27.02.2024. 

 

Der Rechnungsabschluss liegt dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Beschlussfassung vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und er stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Details des Rechnungsabschluss, insbesondere das Ergebnis der 

laufenden Geschäftstätigkeit, die liquiden Mittel, die Rücklagenentwicklung, den Nachweis der Inves-

titionstätigkeit und die Schuldenentwicklung.  

 

Beschlussvorschlag des Prüfungsausschusses (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 26.02.2024): 

• Genehmigung Rechnungsabschluss 

 

Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss 2023 wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme (Barnreiter) 

 

 

 

 

Zu 16.  Allfälliges 
 

GV Ringler gratuliert der ÖVP-Fraktion zu einem gelungenen Rosenball, merkt aber an, dass sie sich 

wünscht, dass die Mitglieder der anderen Fraktionen auch zu SPÖ-Veranstaltungen wie den Masken-

ball kommen. Weiters bedankt sie sich bei Gde.Sekr. Matzinger für die gute Zusammenarbeit bei der 

Vorbereitung zur GR-Sitzung. 

 

GR Brandstetter Alice weist auf den kommenden Tag der Abfallwirtschaft hin, der diesmal zwei 

Tage (3. und 4. Mai) dauert und ladet die restlichen Gemeinderäte zur Teilnahme und Mithilfe ein.  

 

Bgm. DI Matzinger ergänzt, dass beim Tag der Abfallwirtschaft auf die Problematik des Strauch-

schnitts hingewiesen wird und informiert über die schwierige Personalsuche im ASZ. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 14.12.2023 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:30 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Groiß Stefan e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 23.05.2024 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 23.05.2024 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Ringler Sabine e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Samhaber Klaus e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Kapplmüller Anton e.h. 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/001/2024  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 14.03.2024 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19:15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 3 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Zwei Mitglieder des Regionalverein Umsatteln bedanken sich für die bisher erfolgten Verbesserungen 

bei den Rad- und Gehwegen in der Gemeinde, informieren über ihre Ziele bei der Neuausrichtung 

unseres Verkehrssystems und rufen zur Unterstützung der Petition an den OÖ-Landtag für eine Ände-

rung des OÖ-Straßenbaugesetzes auf. 

 

 

 

Ende:  19:30 Uhr 

 

 

 


